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Wichtige neue Entscheidung 
 
Infektionsschutzrecht: Anforderungen an ein ärztliches Zeugnis über eine Immunität 
gegen Masern oder eine medizinische Kontraindikation gegen die Masernschutz- 
impfung  
 
§ 20 Abs. 8 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 Nr. 2, Abs. 12 IfSG, § 33 Nr. 1 IfSG 
 
Masernschutznachweis 
Immunität gegen Masern 
Medizinische Kontraindikation gegen die Masernschutzimpfung  
Familiäre Unverträglichkeiten 
Entscheidungsprogramm des Masernschutzgesetzes 
Betretungsverbot von Kindertageseinrichtungen 
 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 22.12.2025, Az. 20 CS 25.2212 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Betretungsverbote wegen fehlenden Masernschutznachweises nach § 20 Abs. 12 

Satz 4 IfSG sind auf diejenige Einrichtung (z.B. Kindertageseinrichtung) beschränkt, 

in der die betroffene Person betreut, untergebracht oder tätig ist. 

 

Hinweise: 

Mit Beschluss vom 22.12.2025 hat der 20. Senat des Bayerischen Verwaltungs- 

gerichtshofs (BayVGH) der Beschwerde eines vierjährigen Kindes und seiner Eltern 
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gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts München vom 31.10.2025, Az. M 26a 

S 25.6441, juris, zum Teil stattgegeben und die Beschwerde im Übrigen zurückge-

wiesen. 

 

Mit Bescheid des Landratsamts T. vom 12.09.2025 waren die Eltern des Kindes auf-

gefordert worden, für das in einem Kindergarten betreute Kind binnen zwei Monaten 

einen Masernschutznachweis vorzulegen. Gegenüber dem Kind wurde ein Betre-

tungsverbot für diesen Kindergarten und jede andere Kindertageseinrichtung für den 

Fall ausgesprochen, dass dieser Nachweis nicht beigebracht würde. Den  

Eltern wurde aufgegeben, das Betretungsverbot zu beachten und zu erfüllen. Ein 

Masernschutznachweis wurde von den Eltern nicht in den hierfür vorgesehenen zwei 

Monaten vorgelegt.  

 

1. Für den Kindergarten, in dem das Kind bei Bescheiderlass betreut wurde und 

nach dem Wunsch der Eltern auch künftig betreut werden soll, wird das Betre-

tungsverbot mit dem Beschluss des BayVGH vom 22.12.2025 bestätigt. Der 

BayVGH erläutert hierzu wie bereits mit Urteil vom 05.12.2024, Az. 20 BV 

24.1343, juris, und nachfolgend beispielsweise dem Beschluss vom 

12.06.2025, Az. 20 CS 25.927, juris (beide von uns als „Wichtige neue Ent-

scheidung“ veröffentlicht), die Anforderungen an ein ärztliches Zeugnis über 

eine medizinische Kontraindikation gegen die Masernschutzimpfung nach § 20 

Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 IfS. Er stellt fest, dass diese mit einem bestimmten, 

von den Eltern des hier betroffenen Kindes vorgelegten ärztlichen Attest nicht 

erfüllt seien. Dieses Attest besage, dass in der Familie des Kindes väterlicher-

seits unerwünschte Arzneimittel- und Impfreaktionen bekannt seien und es bei 

einer Tante und Cousine mütterlicherseits Lebensphasen mit Affektkrämpfen 

gegeben habe. Dies sei für die Frage, ob bei dem Kind ein die Impfung gegen 

Masern hindernder Umstand vorliege, unbeachtlich. Die in dem Attest enthal-

tenen Ausführungen zu möglichen familiären Unverträglichkeiten seien nicht 

auf das Kind bezogen.  

 

2. Der BayVGH stellt mit dem vorliegenden Beschluss vom 22.12.2025 klar, dass 

§ 20 Abs. 12 Satz 2 bis 6 IfSG für den Fall der Nichtvorlage eines Masern-

schutznachweises innerhalb angemessener Frist ein flexibles 
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Entscheidungsprogramm festlege. In diesem Fall sei der zuständigen Behörde 

ein Entschließungsermessen eröffnet. Je nach Fallgestaltung könnten die 

Maßnahmen nach § 20 Abs. 12 Satz 2 bis 4 IfSG in zeitlicher Abfolge oder 

einzeln angeordnet werden.  

Bei ärztlichen Attesten, die keinen Nachweis i.S.d. § 20 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 

IfSG darstellten, ist die Behörde nicht befugt, eine ärztliche Untersuchung des 

betroffenen Kindes nach § 20 Abs. 12 Satz 2 IfSG anzuordnen. Zugleich ist 

die Behörde in diesem Fall auch nicht gehalten, von Amts wegen das Vorlie-

gen einer Kontraindikation gegen die Masernschutzimpfung zu prüfen oder zu 

ermitteln.  

Angesichts der konkreten Fallgestaltung – die Eltern hatten bereits für ein an-

deres Kind eine ähnliche behördliche und gerichtliche Auseinandersetzung 

geführt – erscheint es dem BayVGH nicht ermessensfehlerhaft, dass das 

Landratsamt vor der Anordnung des Betretungsverbots von der Einladung der 

Eltern zu einem Beratungsgespräch verbunden mit der Aufforderung zur Ver-

vollständigung des Impfschutzes für das Kind abgesehen habe. Nachdem die 

von der Behörde gesetzte Frist zur Vorlage eines Masernschutznachweises 

mit zwei Monaten ausreichend lang bemessen sein dürfte, um Impfschutz ge-

gen Masern nachweisen zu können, sei es unbedenklich, das Betretungsver-

bot im konkreten Einzelfall mit der erstmaligen Anforderung eines Nachweises 

gemäß § 20 Abs. 12 Satz 1 IfSG zu verbinden.  

 

3. Die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 12.09.2025 

wird mit dem vorliegenden Beschluss angeordnet, soweit dem Kind mit dem 

Bescheid untersagt wird, jede andere Kindertageseinrichtung als die von ihm 

bei Bescheiderlass besuchte zu betreten, und den Eltern aufgegeben wird, 

diese für das Kind geltende Untersagung zu beachten und zu erfüllen. Für ein 

über den tatsächlich besuchten Kindergarten hinausgehendes Betretungsver-

bot für Kindertageseinrichtungen stellt der BayVGH fest, dass es bei Betrach-

tung des Bezugs von § 20 Abs. 12 Satz 4 IfSG zu § 20 Abs. 8 Satz 1 IfSG an 

einer gesetzlichen Ermächtigung hierfür fehle. Der BayVGH verweist in die-

sem Kontext auf seine Entscheidung vom 12.06.2025, Az. 20 CS 25.927, 

BeckRS 2025, 13959. Dort heißt es zu einem ähnlich lautenden Betretungs-

verbot von Kindertageseinrichtungen: 
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„In örtlicher Hinsicht erscheint das Betretungsverbot ebenfalls hinreichend be-

stimmt; aus dem Wortlaut der Ziff. 1 des Bescheids ergibt sich ohne weiteres, 

dass es für alle geschlossenen Räume der Kindertageseinrichtung, in der die 

Antragstellerin einen Betreuungsplatz hat, und für die Räume aller anderen 

Kindertageseinrichtungen im örtlichen Geltungsbereich des Infektionsschutz-

gesetzes gilt.“  

Dieses Betretungsverbot, das für die Räume einer bestimmten Kindertages-

einrichtung „oder einer anderen Kindertageseinrichtung“ ausgesprochen wor-

den war, wurde vom BayVGH im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 

bestätigt. Damit bleibt ungewiss, wie ein Betretungsverbot nach § 20 Abs. 12 

Satz 4 IfSG korrekt zu formulieren ist. Kann ein solches Verbot tatsächlich nur 

für die Kindertageseinrichtung, in der das betroffene Kind gerade betreut wird 

und künftig betreut werden soll, ausgesprochen werden, stünde es den Eltern 

frei, bei einer anderen Kindertageseinrichtung erneut zu versuchen, das Kind 

ohne gültigen Masernschutznachweis dort unterzubringen. Um die Tauglich-

keit ärztlicher Atteste als Masernschutznachweis, insbesondere als Nachweis 

einer medizinischen Kontraindikation gegen die Masernschutzimpfung, wird oft 

gestritten. 

 

 

 

Kaiser 
Oberlandesanwältin 
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